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Vertrag über die Erstellung eines Gesamtsystems 

zwischen Stiftung für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 

als Trägerin des gleichnamigen Instituts (IQTIG), 

Katharina-Heinroth-Ufer 1 

10787 Berlin 

 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: V-IT-2026-1 

 

„Auftraggeber“ 

und _____ 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____ 

 

„Auftragnehmer“ 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

1 Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 
Gegenstand des EVB-IT Systemvertrages ist die Erstellung des nachfolgend beschriebenen Gesamtsystems, einschließlich 
der Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer auf der Grundlage eines Werkvertrages und ‑ 
soweit nachfolgend vereinbart ‑ der Systemservice und die Weiterentwicklung des Gesamtsystems. 

 

Der Auftragsgegenstand ist die Modernisierung bzw. Teil-Erneuerung der zwischen Februar und Mai 2025 
implementierten HPE Alletra dHCI-Infrastruktur. 

Anlass sind das von HPE angekündigte End-of-Support des bestehenden LAN zum 31.12.2026, über 8 Jahre alte Out-of-
Band-Management-Switche sowie gestiegene Anforderungen an die Virtualisierungsplattform. 

Wesentliche Leistungen: 

● Modernisierung des LAN und der Out-of-Band-Management-Switche innerhalb der HPE Alletra dHCI-Umgebung 

● Modernisierung/Erweiterung der Virtualisierungs-Server-Systeme inkl. Integration (iSCSI-SAN, LAN, OOB) 

● Migration der LAN-Anbindung auf 25GbE für Server-Systeme in Auswertung sowie Backup & Recovery 

● Migration der OOB-Anbindungen für Server-Systeme (Auswertung, Backup & Recovery) sowie HPE Alletra 6070 
Storage 

● Installation/Konfiguration von VMware vSphere 8.x und Aufbau eines vSphere Metro Stretched Storage-Clusters 
inkl. Migrationsverantwortung 

● Ggf. Anpassungen in der Veeam Backup & Recovery-Umgebung 

● Projektmanagement, Projektplan/Feinkonzept, Abnahme- und Funktionstests, Aktualisierung der 
Systemdokumentation 

● Rückbau Altkomponenten inkl. Clean-up der Rechenzentren 

Für das IQTIG ist das Projekt von hoher Bedeutung; aufgrund der erforderlichen hohen Verfügbarkeit werden höchste 
Sorgfalt, Qualität, Leistungsfähigkeit und Flexibles Vorgehen erwartet 
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Die Leistungen zur Erstellung des Gesamtsystems bilden eine sachliche, wirtschaftliche und rechtliche Einheit. Für den 
Auftraggeber ist von vertragswesentlicher Bedeutung, dass der Auftragnehmer die in diesem Vertrag vereinbarte 
Funktionalität des Gesamtsystems herstellt und alle dafür erforderlichen Schritte vornimmt. Der Auftragnehmer ist 
verantwortlicher Generalunternehmer für die Erstellung des Gesamtsystems und haftet für die Leistungen seiner 
Subunternehmer wie für seine eigenen Leistungen. 

  

Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag, insbesondere aus den in Nummer 1.3 genannten 
Dokumenten. 

 

1.2 Vergütung 
☐ Der Pauschalfestpreis* beträgt _____. Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis* werden nachfolgend nicht 

gesondert ausgewiesen. 

☐ Ausgenommen vom Pauschalfestpreis* sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet werden.[1] 

☐ Der Pauschalfestpreis* beträgt _____. Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis* werden nachfolgend gesondert 
ausgewiesen. 

☐ Ausgenommen vom Pauschalfestpreis* sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet werden.[1] 

☐ Es wird kein Pauschalfestpreis* vereinbart. Die Vergütungen werden nachfolgend gesondert ausgewiesen. 

☐ Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus der Vergütungszusammenstellung in Anlage Nr. _____. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 
[1] Die gesonderte Vergütung ergibt sich z.B. für den Systemservice aus Nummer 5.4.1 

 

1.3 Vertragsbestandteile* 
Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

 

1.3.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1 bis 37 und den folgenden Anlagen: 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum/ 
Version 

Anzahl Seiten 

1  Eventuelle Antworten auf Bieterfragen    

2  Leistungsbeschreibung nebst Anlagen    

3  Anforderungskatalog    

4  Angebot des Auftragnehmers, insbesondere Konzepte und 
Preisblatt  

  

5  EVB-IT System AGB    

6  AEB des IQTIG    

 

☒ Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge In der Reihenfolge 1-6. 
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Eine Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der Nummern 
4.3.3 bzw. 4.4.3 d.h. sie gelten, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als Anlage in der Tabelle aus 
Nummer. 1.3.1 aufgelistet werden, ausschließlich hinsichtlich der Nutzungsrechtsregelungen und bei Anwendbarkeit der 
Nummer 4.3.3.1 bzw. 4.4.3.1 in der dort vereinbarten Rangfolge der Regelungen, unabhängig davon, ob und in welcher 
Rangfolge diese als Anlage in obiger Tabelle aufgelistet werden, allerdings gelten für Standardsoftware* bzw. Teile von 
Standardsoftware* (Softwarekomponenten), die Open Source Software* sind, die vom Rechteinhaber vorgegebenen 
Lizenzbedingungen und die Nummer 4.3.3.2 bzw. 4.4.3.2. 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT System-AGB definiert. 

1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Erstellung eines Gesamtsystems (EVB-IT System-AGB) in der bei 
Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung, 

1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei Bereitstellung der 
Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

  

Die EVB-IT System-AGB stehen unter evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im Bundesanzeiger AT Nr. 
178a vom 23. September 2003 veröffentlicht. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des 
Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in den EVB-
IT System-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung in den EVB-IT 
System-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts Anderes vereinbart ist. 

 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 

2.1 Leistungen bis zur Abnahme 
☒ Verkauf von Hardware 

☐ Vermietung von Hardware 

☒ Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 

☐ Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung) 

☐ Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 

☒ Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

☒ Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* (z. B. durch Aufstellung, Installation*, 
Customizing* und Integration* der Systemkomponenten*) 

☐ Schulung 

☒ Projektmanagement 

☒ Sonstige Leistungen: Erstellung eines Gesamtsystems, Projektmanagement 

2.2 Leistungen nach der Abnahme 
☒ Systemservice (z. B. Aufrechterhaltung und/oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft*) 

☐ Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems 

☐ Sonstige Leistungen: _____ 

2.3 Vorgehensmodell 
Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen auf der Grundlage des folgenden Vorgehensmodells: 

☐ V-Modell XT* 

http://evb-it.gov.de/
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☐ V-Modell XT* (Version/Stand) _____. 

Die Teile des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der Ausschreibung 
mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

Die Teile des QS-Handbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der Ausschreibung 
mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☐ Organisationsspezifisches V-Modell XT* gemäß Anlage Nr. _____. 

Die Teile des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der Ausschreibung 
mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

Die Teile des QS-Handbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der Ausschreibung 
mindestens gefordert hat, ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

☒ Sonstiges Vorgehensmodell gemäß Anlage Nr. 2. 

3 Systemumgebung* des Gesamtsystems und beizustellende Systemkomponenten* 
☒ Die Systemumgebung* des Gesamtsystems beim Auftraggeber ergibt sich aus Anlage Nr. 2. 

☐ Die beizustellenden Systemkomponenten* ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle: 

Lfd. Nr. Bezeichnung der beizustellenden 
Systemkomponenten* 

Art der beizustellenden Systemkomponenten* (HW, 
SW, IS, S)1 

     

¹ HW = Hardware, SW = Standardsoftware*, IS = Individualsoftware*, S = Sonstige 

  

☐ Die beizustellenden Systemkomponenten* ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

 

4 Leistungen des Auftragnehmers zur Erstellung des Gesamtsystems 

4.1 Verkauf von Hardware 
Der Auftragnehmer verkauft an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Hardware: 

Lfd. 
Nr. 

Produktbezeichnung 
und -beschreibung 

Produkt-Nr. 

EXP1 Menge Einzelpreis2 Gesamtpreis2 

1 Gemäß Anlage 2 Leistungsbeschreibung     

Summe _____ 

Fußnote Erläuterung 

1 US = Hardware unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 
EU = Hardware unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 
DT = Hardware unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 
S = Hardware unterliegt _____ Exportkontrollvorschriften 

2 Bei vereinbartem Pauschalfestpreis* lediglich im Feld „Summe“ den Anteil daran 
angeben. Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer hier den Anteil der 
Hardware an dem Pauschalfestpreis* anzugeben. Dies allein, um dem Auftraggeber die 
Bewertung des Pauschalfestpreises* zu ermöglichen. 

☐ Die Vergütung für die gesamte Hardware gemäß Nummer 4.1 ist nicht im Pauschalfestpreis* enthalten. 
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☐ Die Vergütung für die Hardware gemäß Nummer 4.1 lfd. Nr. _____ bis _____ ist nicht im Pauschalfestpreis* 
enthalten. 

 

4.2 Vermietung von Hardware 
Der Auftragnehmer vermietet an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Hardware: 

Lfd. 
Nr. 

Produkt- 

bezeichnung 
und  

-(Verkbeschreibung,  
Produkt-Nr. 

Menge Mindest-
vertrags-
dauer in 
Monaten 

Abw. 
Mietbeginn1 

Mietdauer 
in 

Monaten 

(feste 
Laufzeit) 

Abw. 
Kündigungs-

frist in 
Monaten2 

Automa-
tische 
Ver-

längerung  
um  

Anzahl 
Monate3 

Einzel-
preis 

Gesamt-
preis 

          

Monatlicher Gesamtmietpreis _____ 

 

Fußnote Erläuterung 

1 Wenn abweichend von Ziffer 16.1 EVB-IT System-AGB 

2 Wenn abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB 

3 Das Mietverhältnis verlängert sich um die vereinbarten Monate, wenn es nicht mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende der Mietdauer gekündigt wird. 

☐ Weitere Vereinbarungen zur Kündigungsfrist abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB gemäß Anlage Nr. 
_____. 

☐ Die Vergütung für die gesamte Hardware gemäß Nummer 4.2 ist nicht im Pauschalfestpreis* enthalten. 

☐ Die Vergütung für die Hardware gemäß Nummer 4.2 lfd. Nr. _____ bis _____ ist nicht im Pauschalfestpreis* 
enthalten. 

4.3 Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf Dauer (Verkauf) 

4.3.1 Leistungsumfang und Vergütung 
Dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer nachstehend aufgeführte Standardsoftware* gegen Einmalvergütung auf 
Dauer überlassen: 

Lfd. 
Nr. 

Produkt- 

bezeichnung 
und -beschreibung, 

Produkt-Nr. 

Menge EXP1 Anzahl 
erlaubter 

Sicherungskopien 

Zu lie-
fernde 

Version2 

Abweichende 
Nutzungsrechte 

gemäß 
Nutzungs-

rechtsmatrix 
Anlage Nr. 
(Muster 4)3 

Einzel-
preis4 

Gesamt-
preis4 

1 Gemäß Anlage 2 
Leistungsbeschreibung 

       

Summe der Gesamtpreise _____ 
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Fußnote Erläuterung 

1 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 
EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 
DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 
S = Standardsoftware* unterliegt _____ Exportkontrollvorschriften 

2 A = Überlassung der bei Abnahme aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer 
eintragen 

3 Die hier bezeichnete Anlage ist entweder eine Nutzungsrechtsmatrix gemäß Muster 4 
oder eine vom Auftraggeber selbst erstellte Rechteregelung, keinesfalls bezieht sie sich 
aber auf Lizenzbedingungen des Herstellers der Standardsoftware*. In der 
Nutzungsrechtsmatrix erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des 
Auftraggebers die Möglichkeit, von Ziffer 2.3 EVB-IT System-AGB abweichende 
Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. In der vom Auftraggeber selbst 
erstellten Rechteregelung (in der Regel die Leistungsbeschreibung) legt der 
Auftraggeber den Mindestumfang an Rechten fest, dem er an der Standardsoftware* 
erwerben will (z.B. Volumenlizenz, keine OEM-Lizenz, etc.), wenn er die 
Nutzungsrechtsmatrix nicht nutzt. Die Nutzungsrechtsregelungen der 
Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe 
Nummer 4.3.3). Von den Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf Open Source Software* 
darf in der Anlage nicht abgewichen werden. 

4 Bei vereinbartem Pauschalfestpreis* lediglich im Feld „Summe“ den Anteil daran 
angeben. Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer den Anteil der 
Standardsoftware* an dem Pauschalfestpreis* anzugeben. Dies allein, um dem 
Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises* zu ermöglichen. 

☐ Die Vergütung für die gesamte Standardsoftware* gemäß Nummer 4.3.1 ist nicht im Pauschalfestpreis* enthalten. 

☐ Die Vergütung für die Standardsoftware* gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____ bis _____ ist nicht im 
Pauschalfestpreis* enthalten. 

4.3.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene 
☐ Die Standardsoftware* aus Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____ wird im Sinne von Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB auf 

Quellcodeebene angepasst. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Anpassungen nicht in den Standard aufnehmen wird. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass er 

☐ sämtliche Anpassungen in die Standardsoftware* 

☐ die Anpassungen gemäß Anlage Nr. _____ in die Standardsoftware* 

aufnehmen wird. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass dies abweichend von Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB nicht mit dem auf 
die Erklärung der Betriebsbereitschaft* folgenden Programmstand*, sondern 

☐ bis zur Abnahme des Gesamtsystems* 

☐ bis zu dem in Anlage Nr. _____ genannten Termin 

erfolgen wird. 

☐ Näheres zu den Anpassungen und deren Übernahme in den Standard ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 
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4.3.3 Abweichende Lizenzbedingungen 
4.3.3.1 Bezüglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* oder Softwarekomponenten aus Nummer 
4.3.1 lfd. Nr. _____ gelten folgende Regelungen in der folgenden Rangfolge: 

● Nutzungsrechtsmatrizen oder sonstige Rechteregelungen des Auftraggebers(s.a. Nummer 4.3.1, Spalte 7), 

● Ziffer 2.3.1 EVB-IT System-AGB, 

● die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. _____ bzw. – im Falle der 
Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß Nummer 5.1.3 
bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen 
gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder entgegenstehen noch diese beschränken. 

Die Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf die Überlassung von Standardsoftware* oder Softwarekomponenten, die Open 
Source Software* sind, bleiben unberührt und haben stets Vorrang. 

4.3.3.1 Regelungen für Open Source Software* 
☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber als 

Open Source Software* zur Verfügung gestellt. 

☐ Zusätzlich weist die vorgenannte Lizenz die weiteren Eigenschaften auf, die sich aus Anlage Nr. _____ 
ergeben. 

☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber unter 
der folgenden Lizenz zur Verfügung gestellt, die den Anforderungen an Open Source Software* entspricht: _____. 

☐ Die Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber 
ausschließlich unter Geltung von durch openCode* freigegebenen Lizenzen zur Verfügung gestellt. 

☐ Hinsichtlich der Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____, wird vereinbart, 
dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und verbreitet wird (siehe Ziffer 2.3.1.4 EVB-IT System-
AGB): _____. 

4.3.4 Bereitstellung der Standardsoftware* 
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

☐ gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____ auf Datenträger: Typ: _____, Kennzeichnung: _____, 

☒ gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. in installierter Form in folgender Form: _____, 

☐ gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____, wie in Anlage Nr. _____ beschrieben. 

☐ gemäß Nummer 4.3.1 lfd. Nr. _____, bei openCode* mit allen dafür notwendigen Bestandteilen und entsprechend 
deren Anforderungen. 

4.4 Überlassung von Standardsoftware* auf Zeit (Vermietung) 

4.4.1 Leistungsumfang und Vergütung 
Der Auftragnehmer vermietet an den Auftraggeber die nachstehend aufgeführte Standardsoftware*: 

Lf
d. 
Nr
. 

Produktbezei
chnung 

und 
‑beschreibun

g, 
Produkt-Nr. 

Men
ge 

EX
P1 

Anzahl 
erlaubter 

Sicherungs
kopien 

Zu 
liefer
nde 

Versi
on2 

Abweiche
nde 

Nutzungsr
echte 

(Muster 4)3 
Anlage Nr. 

Mindestvertra
gsdauer in 

Monaten 

Abw. 
Mietbe
ginn4 

Mietd
auer 

in 
Monat

en 
(feste 
Laufz

eit) 

Abw. 
Kündigung

sfrist5 

Automati
sche 

Verlänge
rung 
um 

Anzahl 
Monate6 

Einz
el- 

prei
s 

Gesa
mt- 

preis 

              

Monatlicher Gesamtmietpreis (Summe der Gesamtpreise) _____ 
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Fußnote Erläuterung 

1 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 
EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 
DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 
S = Standardsoftware* unterliegt _____ Exportkontrollvorschriften 

2 A = Überlassung der bei Abnahme aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer 
eintragen 

3 Die hier bezeichnete Anlage ist entweder eine Nutzungsrechtsmatrix gemäß Muster 4 
oder eine vom Auftraggeber selbst erstellte Rechteregelung, keinesfalls bezieht sie sich 
aber auf Lizenzbedingungen des Herstellers der Standardsoftware*. In der 
Nutzungsrechtsmatrix erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des 
Auftraggebers die Möglichkeit, von Ziffer 2.3 EVB-IT System-AGB abweichende 
Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. In der vom Auftraggeber selbst 
erstellten Rechteregelung (in der Regel die Leistungsbeschreibung) legt der 
Auftraggeber den Mindestumfang an Rechten fest, dem er an der Standardsoftware* 
erwerben will (z.B. Volumenlizenz, keine OEM-Lizenz, etc.), wenn er die 
Nutzungsrechtsmatrix nicht nutzt. Die Nutzungsrechtsregelungen der 
Lizenzbedingungen für die jeweilige Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe 
Nummer 4.4.3). Von den Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf Open Source Software* 
darf in der Anlage nicht abgewichen werden. 

4 Wenn abweichend von Ziffer 16.1 EVB-IT System-AGB. 

5 Wenn abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB. 

6 Das Mietverhältnis verlängert sich um die vereinbarten Monate, wenn es nicht mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende der Mietdauer gekündigt wird. 

 

☐ Die Vergütung für die gesamte Standardsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 ist nicht im Pauschalfestpreis* enthalten. 

☐ Die Vergütung für die Standardsoftware* gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ bis _____ ist nicht im 
Pauschalfestpreis* enthalten. 

4.4.2 Mitteilung über Anpassungen der Standardsoftware* auf Quellcodeebene 
☐ Die Standardsoftware* aus Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ wird im Sinne von Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB auf 

Quellcodeebene angepasst. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Anpassungen nicht in den Standard aufnehmen wird. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass er 

☐ sämtliche Anpassungen in die Standardsoftware* aufnehmen wird 

☐ die Anpassungen gemäß Anlage Nr. _____ in die Standardsoftware* aufnehmen wird. 

☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass dies abweichend von Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB nicht mit dem auf 
die Erklärung der Betriebsbereitschaft* folgenden Programmstand*, sondern 

☐ bis zur Abnahme des Gesamtsystems* 

☐ bis zu dem in Anlage Nr. _____ genannten Termin 

erfolgen wird. 

☐ Näheres zu den Anpassungen und deren Übernahme in den Standard ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 
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4.4.3 Abweichende Lizenzbedingungen 
4.4.3.1 Bezüglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* oder Softwarekomponente aus Nummer 
4.4.1 lfd. Nr. _____ gelten folgende Regelungen in der folgenden Rangfolge: 

● Nutzungsrechtsmatrizen oder sonstige Rechteregelungen des Auftraggebers (s.a. Nummer 4.4.1 Spalte 7), 

● Ziffer 2.3.1 EVB-IT System-AGB, 

● die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. _____ bzw. – im Falle der 
Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den gemäß Nummer 5.1.3 
bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen 
gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder entgegenstehen noch diese beschränken. 

Die Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf die Überlassung von Standardsoftware* oder Softwarekomponenten, die Open 
Source Software* sind, bleiben unberührt und haben stets Vorrang. 

4.4.3.1 Regelungen für Open Source Software* 
☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber als 

Open Source Software* zur Verfügung gestellt. 

☐ Zusätzlich weist die vorgenannte Lizenz die weiteren Eigenschaften auf, die sich aus Anlage Nr. _____ 
ergeben. 

☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber unter 
der folgenden Lizenz zur Verfügung gestellt, die den Anforderungen an Open Source Software* entspricht: _____. 

☐ Die Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ wird dem Auftraggeber 
ausschließlich unter Geltung von openCode* freigegebenen Lizenzen zur Verfügung gestellt. 

4.4.4 Bereitstellung der Standardsoftware* 
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

☐ gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ auf Datenträger: Typ: _____, Kennzeichnung: _____, 

☐ gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ in folgender Form: _____, 

☐ gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____ wie in Anlage  

☐ gemäß Nummer 4.4.1 lfd. Nr. _____, bei openCode* mit allen dafür notwendigen Bestandteilen und entsprechend 
deren Anforderungen. 

4.5 Erstellung und Überlassung von Individualsoftware* auf Dauer 

4.5.1 Leistungsumfang 
☐ Der Auftragnehmer erstellt folgende Individualsoftware*: 

Lfd. Nr. Individualsoftware* Vergütungsanteil 
am Pauschalfestpreis*  

für die Erstellung von Individualsoftware* 

   

Gesamtsumme _____ 

 

☐ Die Individualsoftware* enthält folgende vorbestehende Teile*: 

Lfd. Nr. Lfd. Nr. aus Tabelle Nummer 4.5.1, 
Spalte 1 

Bezeichnung der vorbestehenden 
Teile* 

Übergabe nur im Objektcode* 
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Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über Änderungen im Zusammenhang mit den verwendeten vorbestehenden 
Teilen* im Projektverlauf rechtzeitig vorher schriftlich informieren. Sollte der Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung 
zusätzliche oder andere vorbestehende Teile* in die Individualsoftware* einsetzen, so bestehen für diese vorbestehenden 
Teile* die Rechte gemäß Ziffer 2.3.4.1 EVB-IT System-AGB, jedoch werden keinesfalls ausschließliche Nutzungsrechte 
eingeräumt. Die ggf. für eine Verbreitung und Unterlizenzierung sämtlicher vorbestehenden Teile* zu zahlende Vergütung 
erhöht sich hierdurch nicht. Setzt der Auftragnehmer hingegen keine oder nur solche vorbestehenden Teile* ein, die Open 
Source Software* sind, entfällt die Vergütung. 

4.5.2 Vergütung 
☐ Die gesonderte Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* beträgt pauschal _____ Euro. 

☐ Die Vergütung für Erstellung der Individualsoftware* erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 7 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

☐ Die Erstellung der Individualsoftware* ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

☐ Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT System-AGB wird die gemäß Ziffer 2.3.4.4 EVB-IT System-AGB geschuldete 
Überlassung am Markt nicht erhältlicher, jedoch für die Bearbeitung der Individualsoftware* nötiger Werkzeuge* 
zusätzlich gemäß Anlage _____ vergütet. 

 

Bei Verwendung vorbestehender Teile* durch den Auftragnehmer, die keine Open Source Software* sind, gilt Folgendes: 

  

☐ Die Vergütung für das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* insgesamt an 
beliebige Dritte beträgt insgesamt _____ Euro. 

☐ Die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist mit der Vergütung für die Individualsoftware* 
abgegolten. 

 

4.5.3 Abweichende Nutzungsrechte an der Individualsoftware* 

4.5.3.1 Open Source Software* 
Gemäß Ziffer 2.3.4.1 Absatz 1 EVB-IT System-AGB ist die Individualsoftware* inklusive aller vorbestehenden Teile als Open 
Source Software* zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich bzw. abweichend davon gilt Folgendes: Die Bereitstellung der 

☐ Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von 
openCode* freigegebenen Lizenzen erfolgen. 

☐ Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von 
openCode* freigegebenen Lizenzen, die keinen Copyleft*-Effekt haben, erfolgen (sog. Permissiven Lizenzen, z.B. 
MIT- oder Apachelizenz > Version 1.0). 

☐ Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von 
openCode* freigegebenen Lizenzen mit Copyleft*-Effekt zur Verfügung gestellt werden (sog. Reziproke Lizenzen, 
z.B. GNU GPL oder LGPL). 

☐ Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter der/den 
folgenden Lizenz(en) zur Verfügung gestellt werden, die den Anforderungen an Open Source Software* entspricht: 
_____. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.3.4.1 Absätze 2 ff. EVB-IT System-AGB muss die Bereitstellung der Individualsoftware* 
gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ unter Verschaffung von ausschließlichen Nutzungsrechten erfolgen. 

Die Regelungen gemäß Ziffer 2.3.5 EVB-IT System-AGB bleiben von den vereinbarten abweichenden Nutzungsrechten 
unberührt. 
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4.5.3.2 Keine Bereitstellung als Open Source Software* 
☐ Abweichend von Ziffer 2.3.4.1 Absatz 1 EVB-IT System-AGB wird die Individualsoftware* nicht als Open Source 

Software* (sondern als sog. proprietäre Software) zur Verfügung gestellt; es gelten daher ausschließlich Absätze 
2 ff. von Ziffer 2.3.4.1 EVB-IT System-AGB. Zudem gelten die Regelungen mit folgenden Maßgaben. Für die 

☐ Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ wird ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt. 

☐ Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ wird das Recht zur gewerblichen Verwertung, also 
insbesondere auch zur Unterlizenzierung, Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen Zwecken an 
beliebige Dritte gewährt. 

☐ Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ gelten vorrangig vor den Regelungen in Ziffer 2.3.4.1 
Absätze 2 ff. EVB-IT System-AGB die Regelungen zu den Nutzungsrechten aus Anlage Nr. _____. 

Sonderregelungen für vorbestehende Teile* vorgenannter Individualsoftware* 

☐ Das Recht zur Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden Teile* ist ausgeschlossen. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.3.4.1 Absätze 2 ff. EVB-IT System-AGB ist der Auftraggeber zur gewerblichen Verbreitung 
und Unterlizenzierung vorbestehender Teile* der Individualsoftware* in Verbindung mit der Individualsoftware* 
selbst an beliebige Dritte berechtigt. 

☐ Die Verbreitung und Unterlizenzierung von vorbestehenden Teilen* der Individualsoftware* ist in Anlage Nr. _____ 
geregelt. 

4.5.3.3 Werkzeuge* 
☐ Abweichend von Ziffer 2.3.4.4 EVB-IT System-AGB wird dem Auftraggeber das Recht eingeräumt, statt nur eines 

weiteren Vervielfältigungsstücks _____ Vervielfältigungsstücke herzustellen, diese gemeinsam mit der 
Individualsoftware* zu verbreiten und dem Dritten daran die Rechte aus Ziffer 2.3.4.4 EVB-IT System-AGB mit 
Ausnahme des Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechts einzuräumen. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.3.4.4 EVB-IT System-AGB werden dem Auftraggeber folgende Rechte gemäß Anlage Nr. 
_____ eingeräumt. 

4.5.4 Sonderregelung: Lizenzrückvergütung (nur möglich bei nicht ausschließlicher 
Nutzungsrechtseinräumung) 

☐ Hat der Auftraggeber sich kein ausschließliches Nutzungsrecht ausbedungen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, 
an den Auftraggeber für jede Einräumung eines Nutzungsrechtes an der Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 
lfd. Nr. _____ an einen Dritten eine finanzielle Gegenleistung 

☐ in Höhe von _____% der in Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ vereinbarten Vergütung 

☐ in Höhe von _____% der erzielten, mindestens aber eine angemessene Lizenzgebühr (netto) 

☐ gem. Anlage Nr. _____ 

zu zahlen. 

Die Lizenzrückvergütung ist insgesamt begrenzt auf 

☐ die gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ zu zahlende Vergütung, zuzüglich eines Aufschlages von _____%. 

☐ _____ % der gemäß Nummer 4.5.1 zu zahlenden Vergütung. 

4.5.5 Einräumung von Rechten an Erfindungen 
☐ Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 2.3.4.5 EVB-IT 

System-AGB die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

4.5.6 Bereitstellung der Individualsoftware* 
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Individualsoftware* wie folgt zur Verfügung: 

☐ gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ auf Datenträger: Typ: _____ Kennzeichnung: _____. 

☐ gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ in folgender Form: _____. 
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☐ gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____ wie in Anlage Nr. _____ beschrieben. 

☐ gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. _____, bei openCode* mit allen dafür notwendigen Bestandteilen und entsprechend 
deren Anforderungen. 

4.6 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

4.6.1 Leistungsumfang 
☒ Die Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen erfolgen gemäß Anlage Nr. 2. 

4.6.2 Vergütung 
☒ Die Übernahme von Altdaten und die anderen vereinbarten Migrationsleistungen sind mit dem Pauschalfestpreis 

abgegolten. 

☐ Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die Übernahme von Altdaten und die anderen vereinbarten 
Migrationsleistungen beträgt _____ Euro. 

☐ Die gesonderte Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten Migrationsleistungen 
beträgt pauschal _____ Euro. 

☐ Die Vergütung für die Übernahme von Altdaten und für die anderen vereinbarten Migrationsleistungen erfolgt 
gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 8 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

 

4.7 Erstellung des Gesamtsystems und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 

4.7.1 Leistungsumfang 
Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Ziffer 2.4 EVB-IT System-
AGB). 

☒ Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* wie in Anlage Nr. 2 beschrieben. 

4.7.2 Abweichende Nutzungsrechtsvereinbarungen 
☐ Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB werden gem. Anlage Nr. _____ für die dort genannten 

Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart. 

☐ Abweichend von Ziffer 2.4 EVB-IT System-AGB werden dem Auftraggeber auch für die vorbestehenden Materialien 
Bearbeitungsrechte eingeräumt. 

4.7.3 Vergütung 
☒ Die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ist mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

☐ Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* beträgt _____ 
Euro. 

☐ Die gesonderte Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* beträgt pauschal _____ Euro. 

☐ Die Vergütung für die Leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* erfolgt gesondert nach Aufwand 
gemäß Nummer 8 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 
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4.8 Schulung 

4.8.1 Art und Umfang der Schulungen 
☐ Es sind Schulungen gemäß nachfolgender Tabelle vereinbart: 

 

Lfd. 
Nr. 

Anzahl der  
Schulungen 

Art der 
Schulung 

(NZ/AD/MP/S)1 

Inhalt der 
Schulung 

Schulungstage 
pro Schulung 

Ort2 Maximale 
Anzahl 

Teilnehmer 
pro 

Schulung 

Betrag pro 
Schulung³ 

Gesamtpreis³ 

          

Summe der Gesamtpreise _____ 

Fußnote Erläuterung 

1 NZ = Nutzerschulung 
AD = Administratorenschulung 
MP = Multiplikatorenschulung 
S = sonstige Schulung 

2 Von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB abweichender Ort der Schulung 

3 Sofern im Pauschalfestpreis* enthalten, keine Angabe notwendig 

  

☐ Vorbereitung und Durchführung von Schulungen erfolgen gemäß Anlage Nr. _____. 

4.8.2 Schulungsunterlagen 
☐ Es werden folgende Schulungsunterlagen geschuldet: 

Lfd. 
Nr. 

Schulung (hier 
lfd. Nr. aus Nummer 4.8.1 eintragen) 

Schulungsunterlage EXP1 Menge 

      

 

Fußnote Erläuterung 

1 US = Schulungsunterlage unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 
EU = Schulungsunterlage unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften  
DT = Schulungsunterlage unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 
S = Schulungsunterlage unterliegt _____ Exportkontrollvorschriften 

 

☐ Soweit für die Individualsoftware* Nummer 4.5.3 ausschließliche Nutzungsrechte vereinbart sind, gilt dies 
abweichend von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB nicht für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr. 
_____, die für den Auftraggeber individuell erstellt wurden. An diesen Schulungsunterlagen werden lediglich nicht 
ausschließliche Nutzungsrechte * gemäß Ziffer 2.3.4.1 EVB-IT System-AGB eingeräumt. 

☐ Für folgende Schulungsunterlagen werden von Ziffer 2.5 EVB-IT System-AGB abweichende weitergehende 
Nutzungsrechte vereinbart: 
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☐ Für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr. _____ wird statt des nicht ausschließlichen 
Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt. 

☐ Für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr. _____ wird zusätzlich das Recht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung gewährt. 

☐ Für die Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.2 lfd. Nr. _____ wird zusätzlich das Recht zur Bearbeitung 
sowie Vervielfältigung und Verbreitung der Bearbeitungen gewährt. 

☐ Nutzungsrechte an den Schulungsunterlagen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

4.8.3 Vergütung für Schulungen inkl. Schulungsunterlagen 
☐ Die in Nummer 4.8.1 vereinbarte Vergütung für die Schulungen inkl. der Schulungsunterlagen ist nicht im 

Pauschalfestpreis* enthalten. 

☐ Die Vergütung für die Schulungen inkl. der Schulungsunterlagen gemäß Nummer 4.8.1 lfd. Nr. _____ bis _____ ist 
nicht im Pauschalfestpreis* enthalten. 

 

4.9 Dokumentation 
☐ Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT System-AGB ist die Dokumentation in folgender Sprache / in folgender 

Form zu erstellen: _____. 

☐ Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT System-AGB sind folgende Teile der Dokumentation: _____ bis zum 
_____ zu liefern. 

☐ Abweichend von Ziffern 4.5 und 5.5 EVB-IT System-AGB sind Anpassungen und Änderungen, die aufgrund von 
Maßnahmen zum Systemservice oder im Rahmen der Mängelbeseitigung an den Dokumentationen erforderlich sind, 
nicht in die Dokumentation einzuarbeiten, sondern als separate Dokumente zu liefern. 

☐ Abweichend von Ziffer 5.4 EVB-IT System-AGB ist der Auftragnehmer nicht über das gesetzliche Maß hinaus 
verpflichtet, die im Rahmen der Mängelhaftung gemäß Ziffer 13 EVB-IT System-AGB durchgeführten Maßnahmen zu 
dokumentieren. 

☐ Abweichend von Ziffer 5.6 EVB-IT System-AGB wird an den für den Auftraggeber erstellten Dokumentationen statt 
des nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt. 

☐ Die Dokumentation ist gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell zu erstellen. 

☐ Die Anwenderdokumentation ist zusätzlich als kontextsensitive “Online-Hilfe” im Gesamtsystem abzulegen. 

☒ Weitere Vereinbarungen zur Dokumentation gemäß Anlage Nr. 2. 

4.10 Software Bill of Materials (SBOM)* 
☐ Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM)* gemäß BSI TR-03183-2 für die 

nach diesem Vertrag überlassene bzw. erstellte Software* 

☐ im Format SPDX 

☐ im Format CycloneDX 

 zur Verfügung. 

Soweit Systemserviceleistungen zur Wiederherstellung und/oder zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* des 
Gesamtsystems oder von Systemkomponenten* vereinbart ist, aktualisiert der Auftragnehmer die von ihm bereitgestellte 
Software Bill of Materials (SBOM)* für alle neuen Programmstände*, die er dem Auftraggeber nach diesem Vertrag zur 
Verfügung stellen muss, sofern sich aus den neuen Programmständen* Änderungen an der Software Bill of Materials 
(SBOM)* ergeben. 

4.11 Sonstige Leistungen zur Systemerstellung 

4.11.1 Leistungsumfang 
☒ Der Umfang der sonstigen Leistungen zur Systemerstellung ergibt sich aus Anlage Nr. 2. 
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4.11.2 Vergütung 
☒ Sonstige Leistungen sind mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

☐ Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für die sonstigen Leistungen beträgt _____ Euro. 

☐ Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen beträgt pauschal _____ Euro. 

☐ Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Abschnitt 7 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

 

5 Systemservice 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Systemservices zur Wiederherstellung und/oder zur 
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems und/oder zur Lieferung neuer Programmstände* nach 
folgenden Regelungen: 

5.1 Arten von Systemserviceleistungen 

5.1.1 Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* des Gesamtsystems (Störungsbeseitigung) 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Störungen die Betriebsbereitschaft* 

☐ des Gesamtsystems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB wiederherzustellen. 

 

☐ des Gesamtsystems gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB mit Ausnahme folgender gelieferter, erstellter oder 
beizustellender Systemkomponenten* aus Nummer  _____ lfd. Nr. _____ wiederherzustellen. 

☐ folgender Systemkomponenten* aus Nummer _____ lfd. Nr. _____ gemäß Ziffer 4.1 EVB-IT System-AGB 
wiederherzustellen. 

☒ gemäß Anlage Nr. 2 wiederherzustellen. 

5.1.1.1 Störungsmeldung 
5.1.1.1.1 Form der Störungsmeldung 

☐ Die Störungsmeldung erfolgt abweichend von Ziffer 11.3 EVB-IT System-AGB in der Regel gemäß Anlage Nr. _____. 

5.1.1.1.2 Adresse für Störungsmeldungen 

Die Störungsmeldung erfolgt 

☒ an folgende Adresse: 

Art des Kontakts Kontaktdaten 

Name/Firma: wird zu definieren sein 

Organisationseinheit/Abteilung:  

☐ Postanschrift:   

☐ Telefon:   

☐ Fax:   

☐ E-Mail:   
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Art des Kontakts Kontaktdaten 

☐ Web-Adresse:   

 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

 

5.1.1.2 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Mängelklassen 
☒ Es werden folgende Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* (Ziffer 4.1.2 EVB-IT System-AGB) vereinbart: 

 

Mängelklasse Reaktionszeit* 
in Stunden 

Wiederherstellungszeit* 
in Stunden 

Betriebsverhindernder Mangel 2  4 

Betriebsbehindernder Mangel 4  24  

Leichter Mangel 24 120  

 

☐ Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr. _____ für die dort abweichend von Ziffer 3 
EVB-IT System-AGB definierten Mängelklassen festgelegt. 

 

☐ Weitere Vereinbarungen (z.B. Reaktionszeiten*, Wiederherstellungszeiten*, Service Level Agreement) gemäß Anlage 
Nr. _____. 

 

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Störungsmeldung während der 
vereinbarten Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer 17.2 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

5.1.1.3 Servicezeiten 
☐ Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 

Tag Uhrzeit 

_____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr 

An Sonntagen von _____ bis _____ Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von _____ bis _____ Uhr 

5.1.1.4 Hotline 
☒ Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden Zeiten: 

Tag Uhrzeit 

Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr 
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Tag Uhrzeit 

An Sonntagen von _____ bis _____ Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von _____ bis _____ Uhr 

 

☐ Weitere Vereinbarungen zur Hotline (z.B. Kreis der Berechtigten, Leistungsumfang) gemäß Anlage Nr. _____. 

5.1.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* (vorbeugende Maßnahmen) 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich 

☐ angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten zukünftiger Störungen 

☐ des Gesamtsystems 

☐ des Gesamtsystems mit Ausnahme folgender gelieferter, erstellter oder beizustellenden Systemkomponenten* 
aus Nummer _____ lfd. Nr. _____ 

☐ folgender Systemkomponenten* aus Nummer _____ lfd. Nr. _____ 

zu vermeiden. 

 

☐ zu vorbeugenden Maßnahmen gemäß Anlage Nr. _____. 

 

5.1.3 Überlassung von verfügbaren Programmständen* (Standardsoftware*) 
☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Programmstände* für die aufgeführte Standardsoftware* zu 

überlassen, sobald sie am Markt verfügbar sind: 

Lfd. Nr. 
aus Nummer 

4.3.1 

Lfd. Nr. 
aus Nummer 

4.4.1 

Patches*, 
Updates* 

Upgrades* Releases/ 
Versionen* 

Leistung auf 
Anforderung 

des 
Auftraggebers 

Leistung 
unverzüglich, 

sobald 
verfügbar 

        

☐ Besondere Vereinbarung zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer gemäß Anlage Nr. 
_____. 

☐ Besondere Vereinbarung zu Installation* und Customizing* der Programmstände* gemäß Anlage Nr. _____. 

Soweit bezüglich der Nutzungsrechte der Standardsoftware* Nutzungsrechtsregelungen aus den Lizenzbedingungen in 
Nummer 4.3.3 bzw. 4.4.3 einbezogen sind, werden diese bei Überlassung neuer Programmstände* der jeweiligen 
Standardsoftware* durch die für den neuen Programmstand* geltenden Nutzungsrechtsregelungen ersetzt, wobei die in 
Nummer 4.3.3 bzw. 4.4.3 getroffenen Vereinbarungen auch für diese gelten. Diese neuen Nutzungsrechtsregelungen 
gelten aber nur unter den Voraussetzungen von Ziffer 4.2.2.2 EVB-IT System-AGB und nur, soweit die neuen 
Lizenzbedingungen dem Auftraggeber bei Überlassung mit Hinweis auf diese Regelung schriftlich bekannt gegeben 
werden. 

5.2 Beginn / Dauer der Systemserviceleistungen 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Systemserviceleistungen beginnend mit 

☐ dem Tag nach Ablauf der Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche (Gewährleistungsfrist) des Gesamtsystems 

☒ dem Tag nach der Abnahme des Gesamtsystems 

☐ folgendem Datum _____ 
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jeweils 

☐ für die Dauer von _____ Monaten 

☐ für die Dauer von mindestens _____ Monaten (Mindestvertragsdauer) 

☒ für die in Anlage Nr. 2 vereinbarte Dauer 

 zu erbringen. 

5.3 Kündigung von Systemserviceleistungen 
☐ Abweichend von Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Kündigungsfrist _____ Monat(e) zum Ablauf eines _____ 

(z.B. Kalendermonat/Kalendervierteljahr/Kalenderjahr). 

☐ Ergänzend zu Ziffer 16.1.1 EVB-IT System-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein Sonderkündigungsrecht des 
Auftraggebers gem. Anlage Nr. _____ vereinbart. 

5.4 Vergütung/Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 

5.4.1 Vergütung 
☐ Der Systemservice ist (bei fester Laufzeit) insgesamt mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. Der Vergütungsanteil 

für den Systemservice am Pauschalfestpreis* beträgt _____ Euro[1]. 

☐ Die gesonderte Vergütung für den Systemservice insgesamt (bei fester Laufzeit) beträgt pauschal _____ Euro. 

☐ Die gesonderte monatliche Vergütung für den Systemservice beträgt pauschal _____ Euro. 

☐ Für den Zeitraum bis zum Ablauf der Verjährungsfrist der Sachmängelansprüche für das Gesamtsystem wird 
eine abweichende monatliche Vergütung in Höhe von pauschal _____ Euro vereinbart. 

☐ Die Vergütung für die Systemserviceleistungen gemäß Nummer(n) _____ (hier die relevanten Nummer(n) aus 
Nummer 5.1 eintragen) erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 8 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro monatlich. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

☒ Die Vergütung erfolgt gemäß Anlage Nr. 4. 

 
 
[1] Der Auftragnehmer hat den Anteil des Systemservices an dem Pauschalfestpreis* anzugeben, selbst wenn in Nummer 1.2 keine 
gesonderte Ausweisung von Preisanteilen vorgesehen ist. Dies allein, um die Berechnung der Haftungsobergrenze gemäß Ziffer 15.2 EVB-
IT System-AGB und - bei Vereinbarung einer gesonderten Ausweisung - eine Bewertung des Pauschalfestpreises* zu ermöglichen. 

 

5.4.2 Zahlungsfristen für Systemserviceleistungen 
☐ monatlich (zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats) 

☐ quartalsweise (zahlbar bis zum 15. des zweiten Quartalsmonats) 

☐ jährlich (zahlbar bis zum _____) 

☐ einmalig zum _____ 

☒ gemäß Anlage Nr. 2 

5.5 Sonstige Regelungen zu Systemserviceleistungen 

5.5.1 Teleservice* 
☐ Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicevereinbarung 

gemäß Anlage Nr. _____. 
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5.5.2 Abnahme der Systemserviceleistungen 
☒ Abweichend von Ziffer 4.3 EVB-IT System-AGB vereinbaren die Parteien eine Abnahme bestimmter 

Systemserviceleistungen gemäß Anlage Nr. 2. 

5.5.3 Dokumentation der Systemserviceleistungen 
☐ Abweichend von Ziffer 4.5 Satz 1 EVB-IT System-AGB ist der Auftragnehmer in dem in Anlage Nr. _____ aufgeführten 

Umfang verpflichtet, die im Rahmen des Systemservices durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren. 

6 Zusätzliche Regelungen für Open Source Software* 
☐ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, hinsichtlich der pflegegegenständlichen Software* eine 

Lizenzbestandsaufnahme durchzuführen, deren Ergebnis eine vollständige Software Bill of Materials (SBOM*) ist. Die 
Lizenzbestandsaufnahme ist unverzüglich nach Vertragsschluss durchzuführen. 

☐ Die Lizenzbestandsaufnahme ist spätestens binnen _____ Kalendertagen abzuschließen. 

☐ Die Vergütung für die Lizenzbestandsaufnahme erfolgt nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 
8. 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Die Vergütung für die Lizenzbestandsaufnahme erfolgt zu einem gesonderten Pauschalfestpreis in Höhe von 
_____ Euro. 

Die SBOM* ist gemäß Ziffer 5.7 der EVB-IT System-AGB zu pflegen. 

☐ Neue Programmstände* von Standardsoftware* bzw. Softwarekomponenten müssen stets 

☐ Open Source Software* sein, 

☐ Open Source Software* sein, für die ausschließlich von openCode* freigegebenen Lizenzen gelten, 

soweit die Parteien nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes vereinbaren. 

☐ Ist die Störungsbeseitigung oder die Überlassung neuer Programmstände* vereinbart, so setzt der Auftragnehmer 
den Auftraggeber über das Erscheinen neuer Programmstände* in Kenntnis und berät ihn dazu, wann ein neuer 
Programmstand* übernommen werden sollte. 

☐  Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber neue Programmstände* von Open Source Software* nur nachdem 
er diese in einer von ihm bereitgehaltenen, geeigneten Testumgebung auf Funktionalität und Eignung für die Zwecke 
des Auftraggebers erfolgreich getestet hat. 

☐ Abweichend von Satz 1 stellt der Auftraggeber eine hierfür geeignete Umgebung zur Verfügung 

☐ Der Auftragnehmer stellt die Ergebnisse der Systemserviceleistungen zusätzlich zur Überlassung an den 
Auftraggeber auf derjenigen öffentlichen Plattform für Softwareentwicklungsprojekte zur Verfügung, auf der die 
gepflegte Software* hauptsächlich entwickelt und verwaltet wird. Die Zurverfügungstellung der Ergebnisse der 
Systemserviceleistungen umfasst jeweils, soweit dort vorhanden, auch den ausführbaren Code, die Pflege der 
Dokumentation, der Software Bill of Materials (SBOM)* und eines Verzeichnisses verwendeter 
Softwarekomponenten. 

Zusätzlich erfolgt die Bereitstellung durch den Auftragnehmer wie folgt: 

☐ auf der folgenden öffentlichen Plattform für Softwareentwicklungsprojekte: _____ 

☐ auf openCode*. 

7 Weitere Leistungen nach der Abnahme 

7.1 Weiterentwicklung und Anpassung des Gesamtsystems nach der Abnahme 
☐ Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Gesamtsystem jeweils nach den Vereinbarungen in Anlage Nr. _____ 

weiterzuentwickeln, zu optimieren und an die sich ändernden Bedürfnisse des Auftraggebers anzupassen. Soweit in 
der Anlage nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Beauftragung entsprechend den Konditionen dieses Vertrages und 
der einbezogenen EVB-IT System-AGB. 
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7.2 Sonstige Leistungen nach der Abnahme 

7.2.1 Leistungsumfang 
☐ Der Umfang der sonstigen Leistungen nach der Abnahme ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

7.2.2 Vergütung 
☐ Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit dem Pauschalfestpreis* abgegolten. 

☐ Der Vergütungsanteil am Pauschalfestpreis* für sonstige Leistungen nach der Abnahme beträgt _____ Euro. 

☐ Die sonstigen Leistungen nach der Abnahme sind mit der pauschalen Vergütung für Systemserviceleistungen 
gemäß Nummer 5.4.1 abgegolten. 

☐ Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen nach der Abnahme beträgt pauschal _____ Euro. 

☐ Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 8 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 

☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

8 Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand 

8.1 Vereinbarung der Preiskategorien bei Vergütung nach Aufwand 

Lfd. Nr. Bezeichnung  
der 

Personalkategorie 

Preis 
innerhalb 
der Zeiten 

gemäß 
Nummer 

8.2.1 je 
Stunde 

Preis 
innerhalb 
der Zeiten 

gemäß 
Nummer 

8.2.1 je Tag 

Preis 
innerhalb 
der Zeiten 

gemäß 
Nummer 
8.2.2 je 
Stunde 

Preis 
innerhalb 
der Zeiten 

gemäß 
Nummer 

8.2.2 je Tag 

Preis 
innerhalb 
der Zeiten 

gemäß 
Nummer 
8.2.3 je 
Stunde 

Preis 
innerhalb 
der Zeiten 

gemäß 
Nummer 

8.2.3 je Tag 

Kategorie          

8.2 Zeiten der Leistungserbringung bei Vergütung nach Aufwand 
Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht: 

8.2.1 Während der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am Erfüllungsort) 

Wochentag Uhrzeit 

_____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr 

8.2.2 Außerhalb der Geschäftszeiten an Werktagen (außer an Samstagen und Feiertagen am Erfüllungsort) 

Wochentag Uhrzeit 

_____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr 

8.2.3 Während sonstiger Zeiten 

Wochentag Uhrzeit 

Samstag von _____ bis _____ Uhr 
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Wochentag Uhrzeit 

Sonntag von _____ bis _____ Uhr 

Feiertag am Erfüllungsort von _____ bis _____ Uhr 

 

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

8.3 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 
☐ Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 1 EVB-IT System-AGB können bei entsprechendem Nachweis für einen Personentag 

bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

☐ Abweichend von Ziffer 8.5 Satz 2 und Satz 3 EVB-IT System-AGB wird Folgendes vereinbart: 
Ein voller Tagessatz kann nur in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens 10 Zeitstunden geleistet wurden. 
Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

8.4 Reisekosten, Nebenkosten*, Materialkosten und Reisezeiten 

8.4.1 Reisekosten, Nebenkosten* und Materialkosten 
☐ Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

 

☐ Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

 

☐ Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

8.4.2 Reisezeiten 
☐ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

☐ Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

8.5 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand 
☐ Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

8.6 Preisanpassung für Systemserviceleistungen, die nicht im Pauschalfestpreis* enthalten sind 
☐ Gemäß Ziffer 8.6 EVB-IT System-AGB wird eine Preisanpassung vereinbart für Systemserviceleistungen gemäß 

Nummer(n) _____ (hier entsprechende Nummer(n) eintragen: 5.1.1, 5.1.2 oder/und 5.1.3). 

☐ Abweichend von Ziffer 8.6 EVB-IT System-AGB wird eine Preisanpassung für Systemserviceleistungen nach 
Maßgabe der Anlage Nr. _____ vereinbart. 

9 Termin- und Leistungsplan 
☐ Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 
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Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der zu 
erbringenden 

Leistung 

Art des Termins 
MS1, BB2, BBTA3, TA4, 

VE5 

Leistungszeit 
(Datum oder 

Zeitpunkt nach 
Zuschlagserteilung) 

Leistungsort 
(einschließlich 

Anschrift) 

Bemerkungen 

      
 

Fußnote Erläuterung 

1 MS = Meilenstein 

2 BB = Termin der Betriebsbereitschaftserklärung 

3 BBTA = Termin der Betriebsbereitschaftserklärung zur Teilabnahme 

4 TA = Teilabnahmetermin 

5 VE = Vertragserfüllungstermin* 

 

☐ Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* bzw. dem vereinbarten 
organisationsspezifischen V-Modell XT* ergibt sich der Termin- und Leistungsplan aus dem Lastenheft gemäß 
Anlage Nr. _____ und den Teilen des Projekthandbuchs (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in 
der Ausschreibung mindestens gefordert hat gemäß Anlage Nr. _____. 

☒ Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus Anlage Nr. 2. 

10 Zahlungsplan, Rechnungen 
☐ Der Auftraggeber leistet zum _____ (Datum) eine Vorauszahlung in Höhe von _____ Euro Zug um Zug gegen 

Übergabe einer Vorauszahlungsbürgschaft in gleicher Höhe gemäß Ziffer 20.1.1 EVB-IT System-AGB. 

☒ Der Zahlungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 

Termin gemäß Nummer 9, 
lfd. Nr. 

Art der Zahlung 
AZ1, TZ2, SZ3 

Betrag Bemerkungen 

Lieferung der IT-
Infrastruktur und 
gemeinsamer Überprüfung 
der Mengen an den 
Rechenzentren  

TZ 50%   

Abnahme der IT-
Infrastruktur und 
erfolgreiche Migration inkl. 
der Übergabe der 
Dokumentation  

TZ 50%   

 

Fußnote Erläuterung 

1 AZ = Abschlagszahlung* 
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Fußnote Erläuterung 

2 TZ = Teilzahlung. Diese setzt eine erfolgreiche Teilabnahme voraus, gilt anderenfalls als 
AZ. 

3 SZ = Schlusszahlung 

  
☐ Der Zahlungsplan ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

 

☐ Rechnungen sind nach den Vorgaben der folgenden E-Rechnungsverordnung elektronisch einzureichen 

☐ E-Rechnungsverordnung des Bundes - ERechV 

☐ _____ [z.B. E-Rechnungsverordnung des jeweiligen Landes] 

Dabei ist folgende Leitweg-ID _____ zu verwenden. Zudem müssen alle Pflichtfelder sowie die Zusatzfelder 
_____gefüllt sein. Weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

Eine Rechnung, die entgegen vorstehender Regelung nicht elektronisch gestellt wird, begründet keinen Verzug nach 
§ 286 Abs. 3 BGB. 

☐ Für die Rechnungsstellung gilt abweichend davon die folgende Regelung: _____ 

11 Projektmanagement 

11.1 Projektmanager/Projektleiter 
des Auftragnehmers (Schlüsselpositionen): 

Art des Kontakts Gesamtprojektverantwortlicher 
Projektmanager für die Erstellung des 
Gesamtsystems 

Gesamtprojektverantwortlicher 
Projektleiter als Ansprechpartner 

Name:    

Position:   

Organisationseinheit/Abteilung:   

Telefon:   

Fax:   

E-Mail:   

Postanschrift:   

des Auftraggebers: 

Art des Kontakts Projektmanager Projektleiter als Ansprechpartner 

Name:   

Position:   

Organisationseinheit/Abteilung:   
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Art des Kontakts Projektmanager Projektleiter als Ansprechpartner 

Telefon:   

Fax:   

E-Mail:   

Postanschrift:   

11.2 Weitere Schlüsselpositionen des Auftragnehmers 
Die Parteien definieren gemäß Ziffer 7.4 EVB-IT System-AGB folgende weitere Schlüsselpositionen auf Seiten des 
Auftragnehmers und deren Besetzung: 

Lfd. Nr. Schlüsselposition Name Kontaktdaten 

    

11.3 Projektsteuerung/Projektkoordinierung 
Die Regeln zur Projektsteuerung und Projektkoordinierung ergeben sich aus 

☐ dem vereinbarten Vorgehensmodell gemäß Nummer 2.3. 

☐ folgenden Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

11.4 Behandlung von Änderungsverlangen (Change Requests) 
Ergänzend/abweichend zu Ziffer 17 EVB-IT System-AGB sind die Vereinbarungen über die Behandlung von 
Änderungsverlangen (Change Requests), die während der Vertragsdauer vom Auftraggeber vorgebracht werden, 
festgelegt: 

☐ in dem vereinbarten Vorgehensmodell gemäß Nummer 2.3. 

☐ in Anlage Nr. _____. 

12 Weitere Pflichten des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer hat folgende weitere Pflichten: 

12.1 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 
☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers: 

Lfd. 
Nr. 

Position Fachliche Qualifikation Sicherheitsüberprüfung  
SÜ 1, 2 oder 3¹ 

Sonstige Anforderungen, 
z.B. weitere 

Sicherheitsanforderungen 

     

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz 

 

☒ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. 2. 

12.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Laufzeit des Vertrages: 
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☐ bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. _____ zu 
beachten; 

☐ sich der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. _____ zu unterstellen; 

☐ die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu beachten; 

☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____. 

12.3 Kopier- oder Nutzungssperre* 
☐ Die vom Auftragnehmer gelieferten oder erstellten Systemkomponenten* weisen keine Kopier- oder 

Nutzungssperren* auf. 

☐ Die vom Auftragnehmer gelieferten oder erstellten Systemkomponenten* weisen folgende Kopier- oder 
Nutzungssperren* auf: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____. 

12.4 Mitteilungspflicht bezüglich der zur Vertragserfüllung eingesetzten Werkzeuge* 
☐ Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber mit, dass er folgende Werkzeuge* für die Erstellung der 

Individualsoftware*, die für die Bearbeitung und Umgestaltung der Individualsoftware* notwendig sind, 

☐ verwenden wird: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____. 

☐ entwickeln wird: _____. Näheres siehe Anlage Nr. _____. 

 

☐ In Ergänzung zu Ziffer 6.4 der EVB-IT System-AGB erstreckt sich die Mitteilungspflicht des Auftragnehmers auch auf 
die für die Erstellung des Gesamtsystems insgesamt eingesetzten Werkzeuge*. 

12.5 Entsorgung der Hardware (ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT System-AGB) 
☐ Ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT System-AGB und den entsprechenden gesetzlichen Regelungen gelten die in Anlage 

Nr. _____ aufgeführten zusätzlichen Vereinbarungen über die Entsorgung von in der Nummer 4.1 genannter 
Hardware. 

☒ Der Auftragnehmer übernimmt die Entsorgung auch von nicht in Nummer 4.1 genannter Hardware (Altgeräte) 
aufgrund gesonderter Vereinbarung gemäß Anlage Nr. 2. 

12.6 Entsorgung der Verpackung 
☒ Ergänzende Vereinbarung zur Entsorgung der Verpackung durch den Auftragnehmer gemäß Anlage Nr. 2. 

☐ Die Entsorgung der Verpackung erfolgt durch den Auftraggeber (abweichend von Ziffern 2.1 und 2.2 EVB-IT System-
AGB). 

13 Mitwirkung des Auftraggebers 
☐ Dem Auftraggeber obliegt folgende Mitwirkung (z.B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente): 

Lfd. 
Nr. 

Art der Mitwirkung Erläuterungen (z.B. fachliche 
Qualifikation des Personals, das 
Mitwirkungsleistungen erbringt) 

max. 
Aufwand 

Termin/ Zeitraum Ort 

       

 

☐ Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* bzw. dem vereinbarten 
organisationsspezifischen V-Modell XT* ergibt sich die Mitwirkung des Auftraggebers aus dem Lastenheft gemäß 
Anlage Nr. _____ und dem Teil „Mitwirkung und Beistellungen des Auftraggebers“ des Projekthandbuchs (AN) gemäß 
Anlage Nr. _____. 

☒ Die Mitwirkung des Auftraggebers ergibt sich aus Anlage Nr. 2. 
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14 Abnahme 

14.1 Gegenstand der Abnahme 
Der Abnahmegegenstand ist das Gesamtsystem im Sinne dieses Vertrages und, soweit in Nummer 8 vereinbart, die einer 
Teilabnahme unterliegenden, in sich abgeschlossenen und funktional nutzbaren Teile des Gesamtsystems. 

☒ Ergänzende Vereinbarungen zum Gegenstand der Abnahme gemäß Anlage Nr. 2. 

☐ Das Gesamtsystem beinhaltet jeweils die aktuellste Version der vereinbarten Software* zum Zeitpunkt des Beginns 
der Erklärung der Betriebsbereitschaft*. 

14.2 Testdaten 
☐ Die Testdaten erstellt der Auftraggeber. Einzelheiten gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Die Testdaten erstellt der Auftragnehmer. Einzelheiten gemäß Anlage Nr. _____. 

14.3 Dauer, Ort und Systemumgebung* der Funktionsprüfung 
☐ Dauer der Funktionsprüfungszeit (abweichend von der 30tägigen Frist in Ziffer 12.3 Satz 1 EVB-IT System-AGB): 

_____. 

☐ Dauer der Funktionsprüfungszeit für teilabzunehmende Leistungen (abweichend von der 14tägigen Frist in Ziffer 12.3 
Satz 2 EVB-IT System-AGB): _____. 

☐ Ort der Funktionsprüfung (abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT System-AGB): _____. 

☐ Ort der Funktionsprüfung für teilabzunehmende Leistungen (abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT System-AGB): 
_____. 

☐ Ort und Dauer der Funktionsprüfung(en) ergeben sich aus Anlage Nr. _____ (abweichend von Ziffern 12.3 und 12.4 
EVB-IT System-AGB). 

☐ Abweichend von Ziffer 12.6 EVB-IT System-AGB beträgt der Zeitrahmen für erneute Funktionsprüfungen statt 14 
Tagen jeweils _____. 

☐ Die Durchführung der Funktionsprüfung erfolgt abweichend von Ziffer 12.4 EVB-IT System-AGB nicht in der in 
Nummer 3 genannten, sondern in folgender Systemumgebung*: _____. 

14.4 Vereinbarungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und zur Erklärung der Abnahme 
☐ Gemäß dem in Nummer 2.3 vereinbarten Vorgehensmodell V-Modell XT* ergeben sich die Regelungen zur 

Durchführung der Funktionsprüfung und der Abnahme aus dem Lastenheft gemäß Anlage Nr. _____ und den Teilen 
des Projektplans (AN), die der Auftraggeber in Umsetzung seiner Vorgaben in der Ausschreibung mindestens 
gefordert hat gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ Die Regelungen zur Durchführung der Funktionsprüfung und der Abnahme ergeben sich aus Anlage Nr. _____ 
(abweichend von Ziffer 12 EVB-IT System-AGB). 

14.5 Vereinbarungen zu Mängelklassen im Rahmen der Funktionsprüfung 
☐ Abweichend von Ziffer 3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr. _____ die dort genannten Mängelklassen 

vereinbart. 

☐ Abweichend von Ziffer 12 EVB-IT System-AGB werden die Auswirkungen der bei der Funktionsprüfung gefundenen 
Mängel in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

 

15 Mängelhaftung (Gewährleistung) 

15.1 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel des Gesamtsystems 
☐ Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass für Sachmängel und Rechtsmängel, die nicht 

Rechtsmängel der Individualsoftware* sind, die Verjährungsfrist statt 24 Monate _____ Monate beträgt. 
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☐ Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass für Rechtsmängel der Individualsoftware* die 
Verjährungsfrist statt 36 Monate _____ Monate beträgt. 

☐ Anstelle der in Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB geregelten zwölfmonatigen Frist für den Rücktritt bezogen auf die 
Standardsoftware* tritt eine _____ monatige Frist. 

☐ Es gilt Ziffer 13.3 EVB-IT System-AGB mit der Maßgabe, dass die für Rechtsmängel an Individualsoftware* 
vereinbarte Verjährungsfrist für Rechtsmängel an folgenden vereinbarten Systemkomponenten* _____ gilt. 

☐ Die Verjährungsfristen für Sach- und Rechtsmängel ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

15.2 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel an Teilleistungen 
☐ Abweichend von Ziffer 13.4 EVB-IT System-AGB endet die Verjährungsfrist für Mängel an Teilleistungen nicht zwei 

Jahre nach der Teilabnahme und frühestens neun Monate nach der Gesamtabnahme, sondern gemäß Anlage Nr. 
_____. 

15.3 Mängelmeldungen 

15.3.1 Form der Mängelmeldung 
Abweichend von Ziffer 11.3 EVB-IT System-AGB erfolgt die Mängelmeldung gemäß Anlage Nr. 2. 

15.3.2 Adresse für Mängelmeldungen 
Die Mängelmeldung erfolgt: 

☒ an folgende Adresse: 

Adressdaten 

Name/Firma: wird im Zuge des Vertragsschlusses ergänzt  

Organisationseinheit/Abteilung:  

☐ Postanschrift:  

☐ Telefon:  

☐ Fax:  

☐ E-Mail:  

☐ Web-Adresse:  

 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

15.4 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Servicezeiten, Hotline 

15.4.1 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Mängelklassen 
☐ Für die Zeit bis zur Verjährung der Mängelansprüche (Gewährleistungsfrist) werden folgende Reaktions-* und 

Wiederherstellungszeiten* vereinbart: 

Mängelklasse Reaktionszeit*  
in Stunden 

Wiederherstellungszeit*  
in Stunden 

Betriebsverhindernder Mangel   
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Mängelklasse Reaktionszeit*  
in Stunden 

Wiederherstellungszeit*  
in Stunden 

Betriebsbehindernder Mangel   

Leichter Mangel   

 

Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Mängelmeldung während der 
Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. 

Ergänzend können in Nummer 17.2 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

☐ Die Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* werden in Anlage Nr. _____ für die dort abweichend von Ziffer 3 
EVB-IT System-AGB definierten Mängelklassen festgelegt. 

15.4.2 Servicezeiten 
☐ Es werden folgende Servicezeiten vereinbart: 

Tag Uhrzeit 

_____ bis _____ von _____ 
bis _____ 
Uhr 

An Sonntagen von _____ 
bis _____ 
Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von _____ 
bis _____ 
Uhr 

15.4.3 Hotline 
☐ Der Auftragnehmer gewährt eine telefonische deutschsprachige Unterstützung (Hotline) zu folgenden Zeiten: 

Tag Uhrzeit 

_____ bis _____ von _____ bis _____ Uhr 

An Sonntagen von _____ bis _____ Uhr 

An Feiertagen am Erfüllungsort von _____ bis _____ Uhr 

 

☐ Weitere Vereinbarungen zur Hotline (Leistungsumfang) gemäß Anlage Nr. _____. 

15.5 Teleservice* 
☐ Der Auftragnehmer erbringt Teile der Leistung mittels Teleservice* entsprechend der Teleservicevereinbarung 

gemäß Anlage Nr. _____. 

15.6 Weitere Vereinbarungen zur Mängelhaftung 
☐ Der Ausschluss der Rechtsmängelhaftung wegen Patentverletzungen, die Dritte gegen den Auftraggeber wegen 

einer Nutzung außerhalb von EU und EFTA geltend machen (Ziffer 13.7 EVB-IT System-AGB), gilt nicht. 
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☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

16 Haftungsregelungen 

16.1 Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung 
☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für leicht fahrlässige 

Pflichtverletzungen insgesamt für diesen Vertrag _____ Euro. 

☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT System-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen die 
Regelungen gemäß Anlage Nr. _____. 

16.2 Haftung bei Verzug 
☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für Verzug bei leichter 

Fahrlässigkeit insgesamt für diesen Vertrag 50 % des Auftragswertes*. 

☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT System-AGB gelten für die Haftung für Verzug bei leichter Fahrlässigkeit die 
Regelungen gemäß Anlage Nr. _____. 

16.3 Haftung für den Systemservice 
☐ Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für leicht fahrlässige 

Pflichtverletzungen beim Systemservice insgesamt _____ Euro pro Vertragsjahr. 

☐ Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen beim Systemservice insgesamt für diesen Vertrag _____ Euro. 

☐ Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Haftungsobergrenze für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen beim Systemservice 

☐ minimal das _____fache (statt des Doppelten) 

☐ maximal das _____fache (statt des Vierfachen) 

der Vergütung, die für das erste Vertragsjahr des Systemservices zu zahlen ist. Ziffer 15.2 letzter Satz EVB-IT 
System-AGB bleibt unberührt. 

16.4 Haftung für entgangenen Gewinn 
☐ Abweichend von Ziffer 15.5 EVB-IT System-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen Gewinn. 

 

17 Vertragsstrafen bei Verzug 

17.1 Verzug bei Erstellung des Gesamtsystems 
☐ Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe auch bei Überschreitung der 

für die einzelnen Meilensteine im Termin- und Leistungsplan gemäß Nummer 9 festgelegten Termine. 

Die Summe der vorstehenden Vertragsstrafen ist auf den in Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB festgelegten 
Höchstbetrag anzurechnen. 

☐ Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe nicht bei Überschreitung der 
für die Teilabnahmen gemäß Nummer 8 festgelegten Termine. 

☐ Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB wird bei Verzug der Leistung die Vertragsstrafenregelung gemäß 
Anlage Nr. _____ vereinbart. 

17.2 Verzug bei Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* 
☐ Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr. _____ Vertragsstrafen für 

die Nichteinhaltung der in Nummer 5.1.1.2 geregelten Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* zur 
Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* nach der Abnahme des Gesamtsystems vereinbart. 
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☐ Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT System-AGB werden in Anlage Nr. _____ Vertragsstrafen für 
die Nichteinhaltung der in Nummer 15.4.1 geregelten Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* im Rahmen der 
Mängelhaftung (Gewährleistung) vereinbart. 

 

18 Weitere Vereinbarungen 

18.1 Garantien 

18.1.1 Auftragnehmergarantien 
☐ Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag (Nummer 15 und Ziffer 13 EVB-IT System-AGB) 

vereinbarten Mängelhaftung eine Haltbarkeitsgarantie, deren Konkretisierung und/oder Begrenzung, z.B. des Inhalts 
oder der Rechtsfolgen in der Anlage Nr. _____ erfolgt. 

☐ Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag vereinbarten Mängelhaftung (Nummer 15 und 
Ziffern 13, 14 EVB-IT System-AGB) eine Beschaffenheitsgarantie, deren Konkretisierung und/oder Begrenzung, z.B. 
des Inhalts oder der Rechtsfolgen in Anlage Nr. _____ erfolgt. 

18.1.2 Herstellergarantien 
☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass die Hersteller der folgenden Systemkomponenten* folgende Haltbarkeitsgarantien 

übernehmen: 

Tabelle und lfd. Nr. der 
betroffenen 

Systemkomponente* 
gemäß Nummer 4 

Garantiebeginn Dauer der Garantie in 
Monaten 

Name des Herstellers Umfang der Leistung 
im Garantiefall (z.B. 

VOS/BIS1) 

 

lfd. Nr.  

    

 

Fußnote Erläuterung 

1 VOS = Vorortservice (am Erfüllungsort) 

BIS = Bring-In-Service (zum Auftragnehmer auf dessen Kosten) 

  

☐ Weitere Vereinbarungen (Konkretisierung und/oder Begrenzung z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen) zur 
Haltbarkeitsgarantie und/oder Beschaffenheitsgarantie des Herstellers gemäß Anlage Nr. _____. 

18.2 Übergabe bzw. Hinterlegung des Quellcodes* 

18.2.1 Übergabe des Quellcodes* 
☐ Abweichend von Ziffern 18.1 und 18.2 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Individualsoftware* gemäß Anlage 

Nr. _____ übergeben. 

☐ Abweichend von Ziffern 18.1 und 18.2 EVB-IT System-AGB wird die Individualsoftware* gemäß Nummer 4.5.1 lfd. Nr. 
_____ nur im Objektcode* und nicht im Quellcode* übergeben. 

☐ Abweichend von Ziffern 18.1 und 18.2 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Anpassungen der 
Standardsoftware*, die nicht in den Standard übernommen werden, gemäß Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB gemäß 
Anlage Nr. _____ übergeben. 

☐ Abweichend von Ziffern 18.1 und 18.2 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Individualsoftware* am Ende jedes 
Erstellungstages in dem Software-Depository des Auftraggebers gespeichert. 

☐ Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 
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☐ Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB wird der Quellcode* der Anpassungen der Standardsoftware* gemäß 
Ziffer 2.3.3 EVB-IT System-AGB am Ende jedes Erstellungstages in dem Software-Depository des Auftraggebers 
gespeichert. 

☐ Näheres ergibt sich aus Anlage Nr. _____. 

Die Pflichten in Bezug auf die Übergabe des Quellcodes* von Open Source Software* bleiben von den vereinbarten 
Abweichungen nach dieser Nummer 18.2.1 unberührt. 

18.2.2 Hinterlegung des Quellcodes 
☐ Es wird gemäß Ziffer 18.3 EVB-IT System-AGB die Hinterlegung des Quellcodes* folgender Standardsoftware* oder 

Individualsoftware* (abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT System-AGB) vereinbart. 

Lfd. Nr. aus  
Tabelle 

Hinterlegungsstelle und 
Hinterlegungsvereinbarung 

Beitritt zu einer bestehenden 
Hinterlegungsvereinbarung ja/nein 

Tabelle  
lfd. Nr.  

Hinterlegungsstelle: 
Hinterlegungsvereinbarung gemäß 
Anlage Nr.  

 

18.3 Haftpflichtversicherung 
☒ Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 19.1 EVB-IT System-AGB wird vereinbart. 

18.4 Sicherheiten 

18.4.1 Vorauszahlungsbürgschaft 
☐ Die Übergabe einer Vorauszahlungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.1 EVB-IT System-AGB wird vereinbart. 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.1 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Vorauszahlungsbürgschaft statt 100% der 
Vorauszahlung _____ Euro (Hinweis: wenn niedriger als 100% der Vorauszahlung, haushaltsrechtlich i.d.R. nicht 
zulässig). 

18.4.2 Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit 
Es werden für die Vertragserfüllung folgende Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheiten vereinbart: 

☐ Vertragserfüllung 

Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Vertragserfüllung durch Hinterlegung von Geld auf einem Sperrkonto 
oder Übergabe einer Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB vereinbart. 

  

Höhe der Sicherheit: 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit _____% des 
Erstellungspreises*. 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB wird die teilweise Rückgabe der Sicherheit nach 
Teilabnahmen gemäß Anlage Nr. _____ geregelt. 

Der Auftraggeber kann eine Anpassung der Sicherheit gemäß Ziffer 20.1.2 EVB-IT System-AGB verlangen. 

 

☐ Mängelhaftung (Gewährleistung) 

Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Mängelhaftung durch Hinterlegung von Geld auf einem Sperrkonto oder 
Übergabe einer Mängelhaftungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.3 EVB-IT System-AGB vereinbart. 

  

Höhe der Sicherheit: 
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☐ Abweichend von Ziffer 20.1.3 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit _____% des 
Auftragswertes*. 

ODER 

18.4.3 Kombinierte Vertragserfüllungs- oder Mängelhaftungssicherheit 
Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Vertragserfüllung und Mängelhaftung durch Hinterlegung von Geld auf einem 
Sperrkonto oder Übergabe einer Vertragserfüllungs- und Mängelhaftungsbürgschaft gemäß Ziffer 20.1.4 EVB-IT System-
AGB vereinbart. 

☐ kombinierte Vertragserfüllungs- und Mängelhaftungssicherheit 

Höhe der Sicherheit: 

☐ Abweichend von Ziffer 20.1.4 EVB-IT System-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit für die Vertragserfüllung 
_____% des Erstellungspreises* und für die Mängelhaftung _____% des Erstellungspreises*. 

Der Auftraggeber kann eine Anpassung der Sicherheit gemäß Ziffer 20.1.4 EVB-IT System-AGB 

verlangen. 

18.5 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 
☐ Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 21 EVB-IT System-AGB ergeben sich Regelungen zur Geheimhaltung bzw. 

zur Sicherheit aus Anlage Nr. _____. 

☐ Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden sollen 
(Auftragsdatenverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. _____ eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest 
die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet (z.B. gemäß DSGVO). 

☐ Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. _____. 

18.6 Vereinbarungen zur Korruptionsprävention 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

☐ die in Anlage Nr. _____ aufgeführten Vorschriften zur Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung zu 
beachten. 

☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____. 

18.7 Kündigungsrecht des Auftraggebers 
☐ Abweichend von den gesetzlichen Regelungen und Ziffer 16.2 EVB-IT System-AGB ergeben sich die Ansprüche des 

Auftragnehmers bei einer Kündigung des Auftraggebers gemäß § 648 BGB aus Anlage Nr. _____. 

18.8 Sonstige Vereinbarungen 
☐ Sonstige Vereinbarungen: _____ 

☐ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer 

  

 

Datum, Auftraggeber 

  

 

Datum, Auftragnehmer 
 

-----BEGIN EVB-IT digital Repro-Code----- 
 
eJzdve1uXMmRLfoqRAP3YgbobOf3h49hQB63e9rjbnvc7Z5z52BQyE+qLKqoKRa77T7wm1zg/PEz3F/+pxe7a22KEsX64KbIkmTbgFoiK2vvzIyMWBEZseJ/f3Jxuf6+//mTn/7vT5btk59+0poKIZUqZJBB2N67KNEVkeqIZeBnQ5dPPv1k3S8uzzYXn/z0f70aN6RpbdgsYrNGWIkhO
bgkkknajhBarE70nJzTOQtpK768jiqK60247EfVSRmjoxhJxdGMEmo0LWxo/M6uRRtOqaB6StniDf77sl9sluerL6enzxuTVxc/9DXnuvnzi45xF5u8WdbFpv9pg19/n8/wpdOcpr9+8tPN+rL/5b8+/aT/6cXZsi43Z3/+/PmLDVZr5LOL/pdPP3nRV225On3y6otXl2dnf/n0PktiS67Dxiy6l
1ZYla2IWWpRirJudNka/qHcsDbIKpJT+CZTpIjRYaK9uaFdi7mp20syc8zWkox17/sX5JOfvfj5N5vl2FyuTk/Gy7+tT/79Mp8tNy//urm4WNanfc1fXK7aybdrfPWLvO6rH0+Wz0++gMCs2tO+3OB5F331s5+8+Dm+C8uIT77862lfL1cnrV+cnJ51fM8qP1+e9tXJlyvMaHO5uTj5py///dsvv/j
nT18N/Le8eZoxJot/7cvV+nzzVPxh9PWJevV7JUMMJ7/o67Pl9KxPPoJtLDnGorQVzfWMjfAQ/2SkGBGnokhXlduS7Jljdm/jWPazdrFzI68np2OqujXRW8LXKxz3nDPOpq+ql6Eipojxr770m29//+XXX+DfF5fl26sf/fLzXz35w2++vX4GfvKd+PJboaX2Qk0/XS9zOetf5+f85deXz5/jPf/
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yEeyGjDL2lJuQ1Up8SEZRrErC6N6wBKG2Mm7vxswx23oG0znri/r0fFn77f14a4H+mN8s5bQen35y/uL1843OJcRaMcMUMfvQcKi9FTq6UJPJFcr1E67sZp1/dbX5P/1f/8XFu/WYFQ7NmwdRzb31HNuq904r0Yv1wg5nRR7BCmhXPYYsSmW/4zlH3VQf5JAhWSEb3gTGo4kyLP9IA
dKWfQ5eaFulhq0SDZYKUpyVKB1mRociY6w2htZub+rMMe+gKX8JhfTkcmCRTi9OO/QZ7A1U4/Jic9KW/eSr89bXq+XF8kprlh9/+Ozk2748E5+vV/3y6of4xMmPPywvoFpXJ7/qZX2Z15N+/SovT3DKHJTri7P+vK82+JoNPvSvv/v85MnZWcdTT9q//suX4svVWOcL7PGzzeX6s1f68
cnqLF9cnEAw20nLFyffn1+NzKvT/uzl37BXp5t+8vmqifMhvrl88eJ8vZn0c8HKdbxMw6N+8+Trkx8vn58Y9ZnSn/HMf3ry8m8FrxxPfp2frvtJPsO3/PZyw2/5BeYuvsqrfDq9rvjmh+UG0zq5OP8Bi3HKHeEa9ZMnq3G+btP88ZC8mhbru+V6Q1PzarUuXpzlzQafe349o59hiuer05//B8
3L5ozG6OQ3HWs9fc1Pf/aTV7+fPn559vOfnS057NYmcIrX34TpvR41rTk34/qXhyf1Ztxyterrp/msTKO3NucPz097wYOnt/oJX2nXa/3k8/UPMJ1vROL6LW6vivimA86txTd/xi49f+s1np19BnO66afrTNE/+aflN//yzZfimydff8qN/PTkt7/9xT9vvcby+uM3n4qPiyerAtnh++TLcaLdF+Xz
N0+bkMHbr4I3eD3+ySWP0maa9vWQKym4/sQvcn12+eLk/87PX/yPk9/3eo5v+vPbW3jnW2I+b96SiOPQ2/3Tm3f69GTn0//51Sve3EIPlHzyzeYcB7zffilCl3x2Nr3XT/7tfDWWp5ev3pKH7fUOfvUDQNLJ99+8AHjqJ/GzP70tc9AfJV+eQF/fkMzrT3+FtzjHC6w7ha5dv4r4l7NLTGt9cX
v/Xy/UBWaUV5sfzl/twtuv/sXp+Ayn8AU0xNUZXL69st/1np/vXqXXT9wr2ddf8rv1+R/7s83z12fn9dBPT179Dmd89ZNfYerPzlc/9hebT0+elFV++ryLaWl+dbl6Nk1mA91xgV8+u3kWpje+2t52/uyST5imfvt9fv/yb/UZl/jJ2ebZ+fMX5yt8cpozV+xfznpeCUyT34ZJQvP9iN+v+43v+Qm1y
Yuf/4piRV06IdUrLY9/vZrLtOlPz7FtQKWtX3Ld/wfPzun6WrX09ZXem3TX1YdXJ9/hpy//dlry+hk0wAlklJr36cv/rz7F1E6+OV+fwsRiaV4D8U9fq72L8fKvT5en08Bpwc76n5YAARcn32EYtTieCfHb9M17wMizDHjSOarog8hm4EMtJ7iIHFNi8Tp6wJ0tV2fmmEdCZVtgqQeVs60JmF
wCQ8dcRGnDi6CTCaaEVkffAkuvFs4kYwDAo8gxAXUHrEmqfkyuWrYhOOf6G/z95OuvP/+fd8Bv9emJ/vTEfHpiPz1xn574bQxO049Djd2+ExhuI1CHjQpDBeEHoXWLRcTkgBFtba26GmKPHycyHEZaNYxwfgDlKYffw8cRqqc4qvIO2HkLGc4bsyVYzy/PNss5coXDffrybzyqi9/lS4C
8fDbw/Bc4v4c2Idqaa4RH75rE0jeb6LV5kZVOLgbtddl2A16taG+2qVGicN12enw4c1xb4H1TOoQXEvlG4r7+w1e/+Pz3b4ncV7/9+vP/54bAbQvYwBMXard83Zgx7A/Abl8A+Z0DTq43h6Zcem5ROydM7/C8usRpD7rAw8PxNsonney+KeeiIZwmwAHPGlMOOG4F4lKN9SVAxIYPR5zy9
2+mDE28Wry4udPrO7baePh7KSmRLDxq+CJBpK5wHqSFF6Ztwh+zPL7vby48FcBBATNdtawh6Q0uJgSm4wDKBPcq91C8MqPuXW3XfGqlYqGzxh8+WgiYgXeVU5Ix8SDn+6m0+y33K1izUAdUdtK6JK8t/Fuj4EwXquwYhQoluSwhUKa+by1WS+muZcnwJbVYwzspmAKXkzX
JJuy9EwGiqptKOK7QaRYCLZJPPMw+Fd/gmQ9/W4vNHPMgLfYMQGbxr3ndCGYPLLwutBCw0i3hFNooYe9K09Co2Vplo/N118Lv1CPPl30S5+3H7hBoyqQ2sBXaF65wwAniegI6THEuLPes535zPjZ82OLVpA/jglqyk0INiJY13sB6WDw4p9j7KFpac79nfoUZH5ymqToFk7ColkFfp
7yIqlcRjW3GAVTAVt/vkZ+vgTLPzrDOB7Uzo1IeWiIMizNPUU82ABFVZV2wDhZGznruGwfl7LXrfmCJo8o4I5BqpXlmjOki4TgJ3ywkKVk/2rae2jnf+vTyrklmwB6lPBa3Qx9bD52Wmmo8k6MEa6WK81TxN3RZlqd98Zs5c9QqdKBALbQ3gJd2OJF5gqArMvWxNDLt08UVmqwlGI6s
sRs2VyNih1BYn6N0MJrdlnuGd98IxCuf9It+kZ9vLiZH6+K16/bGrTukvT+8QlXN+xRGFq1CJ9hR8aECKO5rz0MOl2Dqtq5W5o15d4V65bVe9PX3Nz65QzSCscZKvIiCRcYMgX4BFiwwUg4d4CAnue157JLI/5iCS9isH5b12V3nYCgZgnIQyIYdgDUfvMUzosWWnI4yjjBXrx04B9vP1SWaY
pwSPTjDoHQUaQCjFFldMBAIrMS+g9C8LKbDPVOxdQKaSFAC2Kxys9E05SdAc5+D8HHLdYNsZINpaqugkSuv//KAglZQBd35oGy6LdczxzzAj/7uf357UMM66TMvG3ruvHagrpVRCxOt70m6kXKbhw4m0TpwcoYvqcA+wtE2kmsIQ6kNtGMbCY/S3u6XJS+zzSpl4Xk7blNx8NnpAic
lRwU+jqneD+Dqe/pQzybNe/CMah38iEMY4Fm4SxWwgx7yqAawY8ChmO713ivAzWUA+eBX0XHdJOB3oRpxejTtTB0dfmwALBveYmNMgW7FV4liM/4w1Y/gMZO0Ff+ZOeZY8R9fIDWOB1NLYtqkRW5w0TwQVx5ZVZu3seX1wqkEuatKDNnoyTs4Wl4qoYOrvQJxAD4dVZbuivdo
IEdfIOI5NJgYE3njmAF66vDOFUr8Nvr4GAQpZ5d0YvIE4Bp0SS7weipOQFTNZOmUkeG2IM0c8wBB2uGc7kDxSTvMH+6odNPtqwSa9kl0q3oLUYWa5qnB66fpgxE9WEPAVwgttBpEMHSBqVbhEuyql1brtK0qrlWhdj7KThOR4FbBLAF/Q+v4kHoPGp7ldHV6dF/fHDieqnRIVPXCq
4xNhWsgSoJ35I3usTvIt9sF248qwcBlwbdSYXkMTDj0hyijRdEMxFpXaSM8RhmjnzSaytbhm7oV2csgGuBnU5U39GY7QWHWmC0J3nBR35bcKwdC4S2pkEJh7CBFmsia8U9thoRXoqbjPyWaXL3AZyPACTWdKWMaMmGagb8ik4C7HaGKWxiTv/I6Xj0Ldr1Z3iqLNwYK05ZGiJ
Cg5rMVIfmgYzcjDXXrhTyWwsEKCKMmvw1wPYZhRGV0WFWZQww3XuiL/vzlX1/+n5OrMPmJfnObUvpFfbruy3IFkO/z1q5DEhpgWY7Y79AhHoA0wkCfSueU66rcemu48bE4VbBu8GqtBhZiEAPATje8dso9urfPzT3ep2L7kgHecY5nPjQJJCwr/IgOPKzgU7R+632AakYPtQoNcIT
3AfrOTEkC/M+QEGiqycq92/sUa7TCtgozGuBKzUD1lalOMTu42Cn1clvMejK5YBEBhxVTcaCwU4WTGxScoq7zqK2/8/s0nsCADYqDX96Lgk4cOACmmga0mPOk126+T3UmO4XPxCmubnQTpQcFKYsharyayebe7/PhlZDJvmMTnHAh876nA1bVPOWDwkoA7sJE3FZCM8c8ghk9p
PdtLMkNnDkcFmxIdUNEAAfhanRej5xrmuccz7KijcYvFhzXzhOVGoRXcgn8MLFD07S6nTF1fSVjPUNXcE4ls7og8SLl4vFVQXUARAsT9WjO6WsVQIeu4indEbVCdHHaYCUHHCBvdQkwGY/zUD07Tr+9rME0qHgAjMSjZWM2omiv8KpdVZ+p79VHabxjhTtpLcV/wE4lE0RqgYG4an
IMvSvlbp+bmWMecG7uSPsz3RegS0yfl4sA1hVYuxghpeqw9ZLJqLOOzOEsRh8ARmLFE7J33FR4blZH+NOwhLqGnHfg2+vbJaBVA9snqgvYAYVXTMz0Hm1kV6VJcqS/l0AODl2upjfRA1QkTnlkoB7OHxCphOuKP4zovaranBJNJ0rbiHB2oF2CrjYouPnSbwVyZo6ZjQJtxDoXLQV8
j8ZcchwCT0ACiF8tALb2/jZcSDU5IBthHFP9DSxhaoDeA8LsIhYnhpvm8J4oMBTHfGgFR4Mrl4ej8koiJhge40cr5jYKxBTUIAAEroK+s8BhMaQqpK+ue50hOzcU/FFQIMFvGfCRQoKPZKWpjMYPoUKPJgLGynwb5VRlMEMFwN2niomOE8mLpNaKzQ1er2rqk3dFObyaSaryFrQBq
Ud6zfQdWsyyVB3saPXW+0Aftcx8g9izo1HNAj6Bh42lhgrNG5vf+X1k6zHBpYScxkQlSMjQ4LhVC2HyAF3R3hYznRtwPAEXjbyOhBpYqdCGhFtrvFL+3d/HyaSaHYCYkbomSU5bMuGiKK+j9F7feh8VB2PSUtRYOh1iPSVliJG68T5LFf27o3YPkAt10lgBoDFZJgsNmEVlOiS+AWBuofY
sZSyNWQ9SMrfZWYE3KdhigFpvcYbGu78Pzh0ezVqhBCNhG/yUaFKGQ9axWCYHNd02vuWLQehLZvQ90M55+IUlFIiT0sVF6JiQ47t7NdCj3Ra8gFfYrwz7GZUPYkhekkjl0/Tlb3lZ0ZqBx+JIBsgzFCP0NGPP1UQoOw9tdX95/vBGg76L0UAnzQecbBpXrPAQQyndTBotxK3Qwcwxx
4qi2q6HH1OVTEsEwTj8hjMM8P1wjg3A/Czs8Tyv6tODt+Sy9gi0kESTsTHpDuc6QBKDG7IWN0q22zDnGn9IC5EySgDm4UCNQB0OR1GnAfDeYpT9Bv7YkUv05deHscf356sbJ0zBly2s8pg0kNH0KhQsl6sOsMdC3doHPa0sL/ag87Ozg2vovGkRLq8wRcPf0ZCW5HGQda3Vw++D5/
XeLxjm4akq84iQcJ8sNl9jK+MYVVRg+qp1HcZvZdDMHPMIDq0+cELgbcSiMTPJYLf1GdNPFi9lQ4T+j07qeeh8luelJ8gXOzxY+gIhSFgOOCNFYeM7NrztyNR5tVspZemx6iJmmmYF8JcrgEVyxjkJswP88w8F0otMtRfsCpALwKUasGhVFmGqGhgLeDVZ5rcr++aNOVotGTyBJhWT
SCunyaq2jE0VuStjJKN8Zm/cf0T8NmbmxHbm+7jKDaaD4Zqyo2YX2iNu8L3r16QMDYArA5kk7GzXGhoUf2iVmhtYa613pXt9eEFSLgHWdehR+ATQNNXzIksKOAh1wGkZsM23BWnmmHdPR2nLvpgq1/K6XVwnhi1YoLS4/uebwonF6ZXntFhNpZ4Le0gGU5rSs6NQcAqFLZrJyLS
mJjf4NrrHA3mmKlrPxNKUPKdN76VieX3S2VlGhuTDA1h5dZpLX5yNtlis1ovdwviw9TkcV7QlOOtwvnQniucOJ1YYqC51s95Cm4a9K5S9jcDmojbeizNdOsYaRQjaQ5crZXN//BV67e3aqF3wUGiq8FqcMX0HPFmwO6MoqXt6tP3JNysG77NJ5ccfFg8WYheTtBVIOerOBD3aA8/LKRv
gt2r4otsXjNcuixvZVwMo6uhYjmhEHkmLprWrDRusm3w/Qvx0uWIB/1Q4uZhEd/5iHRTgKDMkoAsvWR0jRxQ5Qe01idm2AGsTt1NDr6+FtPNAXkM01QxVJkNO2Qiph3Mu5tZSPp4Awx+S06mDRwBL17QUpRIQBaB+UwF8p3zPR3n68+Xm+74ua+bhbW7ojX3wZiKmeG/eZAqmM
82pOX5I82pLwlNLWrZSQ7G6bUHmmWOODJkLkKjJGd4a4ABxSmZ4iBH1DFhrcsz3vAM6DJljylkqLbKjxqvQBjk1SG8sNqs6xkjbiZHX2pIRdrjaoqvKG1n4fIxsiSGHYvEK7NkNRfCwTIprCYFcNxecEgUHDaIAPzjlEbg6QBHDwkQ8PCnylYBTo/T1yBcXm75avNEpV8du0rKrxWu1u8
EQOKCL/HHAe9N6M/Cw6HwzC4JXiQbIwxfVlewSeHIrSXjmmHdHZbNEMlqGDKG0oHcBH5KmcGrgTPgesrcWgS/2iWR2rqtkYbG9ISOIqYIZE/D4m/QylpqKebB43JbJYovtuWShoN25OzCmEco/jc603yqjq4/zUH3jICRjgg/EJgM2qjAK2JIT8GMaI4HJj/A4DzWH70IP6TKZG9Afj
mdpCVBBZ/jiGnviu7UhYZuj3a7tuM5nYPkcg+M+MFHcGlZtYmcb7xYK/g2BvOcEl6yQnircJ96J9cmvztfP797f4PyAmxnprJCoBVJZBhSPtE02TwCfH+mu+45rZ3Po2LRgq3V5qg9jmJop1qRDgcaAJraAJGUvaAkQJuYYiOGYHi8lIJ238I09XWottRwPx71fr2+EvS32nkVUegokGO
Y3WSj03uCc6xBiSDdCku9mOq6uwXav6JZDYxbqNZy6/l/py8U5tHWFW7Qg3FkwwrhatEPboGypxTJN30dq8EoOq8Y4Re86pIol3ZtZm1tkdhVQeaegqYjTrUsVRlfrlXE5lIef6VvYcct+7QDR378qlvs4LFvyGFwYn8uBF1u82SU5UrRGSd5JGrsF7WaO+RjjDdB1PqjBGgqDhcvQPinE
JFR0zXPxetmbeWBras7icAHCBmZnAC016IRiXE+1tgCU937Q0l5Be//hCaYAtoL1qHIAX9gASWRJeYjDJ3j5Guh134JK+IE1ayAkX4mQqmZdKhC6Dho2brjxCIryoQv6GpfkOGIGIG/KwSIUz5SKpMQwNnVltOnx0WIpHzSa4Z1RQApDGJpl22G+IisqclWq6BEyrPe+HfUeLp8CroDPX5k
tXEWW2GDXtMmdRRru0RbpAUfkmA714L2cYrw5sgJ34FQUFwCahw4kpfPKdSZndxJpMliEdRpdisxMReusq8Hmou12lHfemOMlh42We2C1lKdMWGeYisd81+GgTH0HrplX9vfHvFj0i8XZxPYFYHDF/gApXZN3rC++P8fuUcBZ5YSP/dhXP15R+iwOF3n70JQ2DWDSUBm1TJ4HA
2WUmjHVNl3Se4/6z5IHqfHfAL1SyU1hrYNFTTHALPXWfW9Dha3ro5lj3t0KnxOqHVru3oqFlyYFc5GYBxlF6o51T/BURoQOSXt9y17hmY4IcBJZ4uKhMxIv1A3QaijNhitmlQe6AS//9sbEbRs29xZMfQvKvWKp3CW907L89unq4NJYHXthSUwrcNjgf1t4OTCLozVTO7yt1PfWbEN0TNB
R4sM+MBFiXKVEdN2zM0PZVh8edjze0ny1PMjjUrMfsqoofIusncbEEk6NcLIG+Ec4UH6vZ+WdxPkhsQ+vfWyBh14U3AFYJXwtfAWrHyE2cIyVIWni8vnzgyuTtDZFd4abWXPgGTBSrIZQVne4PTHlvTRSUccasotCSgiOxQGECSYJspGx+RqMTw+/RnjwylwrTiVrSRXYuyXGSQsjGQC
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